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Entscheidungsdatum

10.04.2024

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §24 Abs1

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 24 heute
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2. VwGVG § 24 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

4. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

W136 2279403-1/7E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Brigitte HABERMAYER-BINDER als Einzelrichterin über

die Beschwerde des XXXX , geb. XXXX , StA. Syrien, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungsleistungen GmbH, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl

vom 09.08.2023, Zl. 1285108308-211353025, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:Das

Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Brigitte HABERMAYER-BINDER als Einzelrichterin über die

Beschwerde des römisch XXXX , geb. römisch XXXX , StA. Syrien, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs-

und Unterstützungsleistungen GmbH, gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 09.08.2023, Zl. 1285108308-211353025, nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung zu Recht:

A) Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 3 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen.A) Die

Beschwerde wird gemäß Paragraph 28, Absatz 2, VwGVG in Verbindung mit Paragraph 3, Absatz eins, AsylG 2005 als

unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.B) Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer (BF) stellte am 17.09.2021 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. Am

18.09.2021 fand vor einem Organ des öJentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche Erstbefragung des BF

statt.

Zu seinen Fluchtgründen gab er an, Syrien wegen der drohenden Einberufung zum syrischen Militärdienst verlassen zu

haben. Bei einer Rückkehr fürchte er um sein Leben.

Die korrekte Rückübersetzung und die Verständlichkeit wurden bestätigt (AS 29).

2. Am 23.11.2022 wurde der BF vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) im Beisein eines Dolmetschers

für die arabische Sprache niederschriftlich einvernommen.

Dabei führte er an, in Aleppo geboren und aufgewachsen und dort 5 Jahre lang in die Schule gegangen zu sein. Im Jahr

2012 sei er dann mit seinen Brüdern legal in den Libanon gegangen. Dort habe er bis zum Jahr 2018 gelebt und als

Friseur gearbeitet. Im Jahr 2018 sei er illegal zurück nach Syrien gereist und habe dort bis Anfang 2021 in XXXX gelebt

und dort auch als Friseur gearbeitet. Dann habe er im Jänner 2021 Syrien illegal verlassen und sei über die Türkei

Richtung Österreich gereist. Dabei führte er an, in Aleppo geboren und aufgewachsen und dort 5 Jahre lang in die
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Schule gegangen zu sein. Im Jahr 2012 sei er dann mit seinen Brüdern legal in den Libanon gegangen. Dort habe er bis

zum Jahr 2018 gelebt und als Friseur gearbeitet. Im Jahr 2018 sei er illegal zurück nach Syrien gereist und habe dort bis

Anfang 2021 in römisch XXXX gelebt und dort auch als Friseur gearbeitet. Dann habe er im Jänner 2021 Syrien illegal

verlassen und sei über die Türkei Richtung Österreich gereist.

Befragt zu seinen Fluchtgründen gab der BF an, dass er Syrien verlassen habe, weil er den Militärdienst in Syrien nicht

leisten wolle. Außerdem wolle er in der Nähe seiner Familie in Europa sein.

Den Dolmetscher habe er einwandfrei verstanden und habe keine Einwendungen gegen die Rückübersetzung (AS 83).

Gleichzeitig legte er eine Geburtsurkunde (Original) und einen Auszug aus dem syrischen Personenstandsregister vor

(AS 85 ff).

3. Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid des BFA vom 09.08.2023 wurde der Antrag des BF auf

internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z

13 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG wurde dem BF der Status des subsidiär

Schutzberechtigen zuerkannt (Spruchpunkt II.) und diesem gemäß § 8 Abs. 4 AsylG eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für 1 Jahr erteilt (Spruchpunkt III.).3. Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid des BFA

vom 09.08.2023 wurde der Antrag des BF auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des

Asylberechtigten gemäß Paragraph 3, Absatz eins, in Verbindung mit Paragraph 2, Absatz eins, ZiJer 13, AsylG

abgewiesen (Spruchpunkt römisch eins.). Gemäß Paragraph 8, Absatz eins, AsylG wurde dem BF der Status des

subsidiär Schutzberechtigen zuerkannt (Spruchpunkt römisch II.) und diesem gemäß Paragraph 8, Absatz 4, AsylG eine

befristete Aufenthaltsberechtigung für 1 Jahr erteilt (Spruchpunkt römisch III.).

Das BFA begründete im angefochtenen Bescheid die abweisende Entscheidung in Spruchpunkt I. im Wesentlichen

damit, dass aus den vom BF vorgebrachten Gründen keine individuellen, konkret gegen ihn gerichteten

Verfolgungshandlungen oder Bedrohungen erkannt hätten werden können, die über die Unbilligkeiten des

Bürgerkrieges hinausgehen würden. Es habe somit keine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskommission

erkannt werden können. Das BFA begründete im angefochtenen Bescheid die abweisende Entscheidung in

Spruchpunkt römisch eins. im Wesentlichen damit, dass aus den vom BF vorgebrachten Gründen keine individuellen,

konkret gegen ihn gerichteten Verfolgungshandlungen oder Bedrohungen erkannt hätten werden können, die über

die Unbilligkeiten des Bürgerkrieges hinausgehen würden. Es habe somit keine Verfolgung im Sinne der Genfer

Flüchtlingskommission erkannt werden können.

4. Gegen Spruchpunkt I. des oben genannten Bescheides wurde fristgerecht Beschwerde erhoben. In dieser wurde im

Wesentlichen ausgeführt, dass die belangte Behörde ein lediglich mangelhaftes Ermittlungsverfahren durchgeführt

hätte. Weiters wurde moniert, dass die belangte Behörde sich auf unvollständige Länderberichte stütze und auf die

einschlägigen UNHCR-Richtlinien verwiesen, wonach der BF dem RisikoproMl der Wehrdienstenzieher unterfalle.

Schließlich wurde geltend gemacht, dass dem BF schon allein aufgrund seiner illegalen Ausreise aus einem von

Rebellen kontrollierten Gebiet und seiner Asylantragstellung, eine oppositionelle Gesinnung unterstellt werden würde.

Weiters wurde geltend gemacht, dass Aleppo und nicht XXXX als Herkunftsregion des BF anzusehen sei. Der BF habe

bei seiner Rückkehr aus dem Libanon aufgrund der dortigen Regimepräsenz nicht mehr nach Aleppo zurückkehren

können, weshalb er nach XXXX gegangen sei und von dort versucht habe, das Land zu verlassen. Außerdem sei eine

Rückkehr des BF in seine Heimatregion ohne Kontakt zum syrischen Regime über den Grenzüberganz Bab-al-Hawa

nicht möglich. Dem BF sei aus den oben genannten Gründen, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen.4.

Gegen Spruchpunkt römisch eins. des oben genannten Bescheides wurde fristgerecht Beschwerde erhoben. In dieser

wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die belangte Behörde ein lediglich mangelhaftes Ermittlungsverfahren

durchgeführt hätte. Weiters wurde moniert, dass die belangte Behörde sich auf unvollständige Länderberichte stütze

und auf die einschlägigen UNHCR-Richtlinien verwiesen, wonach der BF dem RisikoproMl der Wehrdienstenzieher

unterfalle. Schließlich wurde geltend gemacht, dass dem BF schon allein aufgrund seiner illegalen Ausreise aus einem

von Rebellen kontrollierten Gebiet und seiner Asylantragstellung, eine oppositionelle Gesinnung unterstellt werden

würde. Weiters wurde geltend gemacht, dass Aleppo und nicht römisch XXXX als Herkunftsregion des BF anzusehen

sei. Der BF habe bei seiner Rückkehr aus dem Libanon aufgrund der dortigen Regimepräsenz nicht mehr nach Aleppo

zurückkehren können, weshalb er nach römisch XXXX gegangen sei und von dort versucht habe, das Land zu
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verlassen. Außerdem sei eine Rückkehr des BF in seine Heimatregion ohne Kontakt zum syrischen Regime über den

Grenzüberganz Bab-al-Hawa nicht möglich. Dem BF sei aus den oben genannten Gründen, der Status eines

Asylberechtigten zuzuerkennen.

5. Die Beschwerde samt dem dazugehörigen Verwaltungsakt langte am 11.10.2023 beim Bundesverwaltungsgericht

ein.

6. Am 08.03.2024 führte das Bundesverwaltungsgericht in Anwesenheit eines Dolmetschers für die arabische Sprache

mit dem BF und dessen Rechtsvertreter eine öJentliche mündliche Verhandlung durch, bei der der BF ausführlich zu

seinen persönlichen und familiären Umständen und Fluchtgründen befragt wurde. Die belangte Behörde nahm

entschuldigt nicht an der Verhandlung teil, hatte aber bereits bei Vorlage des Aktes die Abweisung der Beschwerde

beantragt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person des BF:

Der BF ist Staatsangehöriger Syriens, gehört der Volksgruppe der Araber an und ist Moslem. Der BF spricht Arabisch.

Der BF ist gesund und arbeitsfähig.

Der BF ist in Aleppo geboren und hat dort 5 Jahre lang die Schule besucht bevor er im Alter von 12 Jahren mit seinen

Brüdern in den Libanon gegangen ist. Nach seinem Aufenthalt im Libanon ist er im Jahr 2018 wieder zurück nach Syrien

gegangen und hat sich in der Stadt XXXX niedergelassen, wo er bis zum Jahr 2021 in einer Mietwohnung gelebt und als

Friseur gearbeitet hat. Der BF ist in Aleppo geboren und hat dort 5 Jahre lang die Schule besucht bevor er im Alter von

12 Jahren mit seinen Brüdern in den Libanon gegangen ist. Nach seinem Aufenthalt im Libanon ist er im Jahr 2018

wieder zurück nach Syrien gegangen und hat sich in der Stadt römisch XXXX niedergelassen, wo er bis zum Jahr 2021 in

einer Mietwohnung gelebt und als Friseur gearbeitet hat.

Von dort reiste er im Jahr 2021 illegal in die Türkei und dann weiter schlepperunterstützt Richtung EU aus, und stellte

am 17.09.2021 in Österreich den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz.

Der BF ist ledig und kinderlos.

Seine Eltern und vier seiner Brüder sowie zwei Schwestern leben in Deutschland. Zwei seiner Brüder leben als

Asylberechtigte in Österreich. Mit dem Bruder XXXX , geb. XXXX , ist der BF gemeinsam nach Österreich eingereist. Ihm

wurde mit Erkenntnis vom 27.12.2022 zu W248 2260568-1/3E Asyl zuerkannt (und dies mit einer asylrelevanten

Bedrohung aufgrund seiner Wehdienstverweigerung und dadurch unterstellten oppositionellen Gesinnung

begründet). Zwei Schwestern leben noch in Syrien und eine in der Türkei. Der BF hat Kontakt zu seiner Familie.Seine

Eltern und vier seiner Brüder sowie zwei Schwestern leben in Deutschland. Zwei seiner Brüder leben als

Asylberechtigte in Österreich. Mit dem Bruder römisch XXXX , geb. römisch XXXX , ist der BF gemeinsam nach

Österreich eingereist. Ihm wurde mit Erkenntnis vom 27.12.2022 zu W248 2260568-1/3E Asyl zuerkannt (und dies mit

einer asylrelevanten Bedrohung aufgrund seiner Wehdienstverweigerung und dadurch unterstellten oppositionellen

Gesinnung begründet). Zwei Schwestern leben noch in Syrien und eine in der Türkei. Der BF hat Kontakt zu seiner

Familie.

Der BF hat in Syrien 5 Jahre lang die Schule besucht und hat dann im Libanon den Beruf des Friseurs erlernt (wie seine

Brüder) und hat als solcher sowohl im Libanon als auch in XXXX gearbeitet und damit seinen Lebensunterhalt

verdient.Der BF hat in Syrien 5 Jahre lang die Schule besucht und hat dann im Libanon den Beruf des Friseurs erlernt

(wie seine Brüder) und hat als solcher sowohl im Libanon als auch in römisch XXXX gearbeitet und damit seinen

Lebensunterhalt verdient.

Der BF lebt in Österreich als subsidiär Schutzberechtigter und ist strafgerichtlich unbescholten.

1.2. Zu den Fluchtgründen des BF:

Der BF verließ im Jänner 2021 von XXXX aus sein Heimatland Richtung EU.Der BF verließ im Jänner 2021 von römisch

XXXX aus sein Heimatland Richtung EU.

Festgestellt wird, dass sich die Stadt XXXX , Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Nordwesten Syriens, der



Heimatort des BF, derzeit nicht unter der Kontrolle der syrischen Regierung beMndet, sondern unter der Kontrolle

oppositioneller Kräfte, insbesondere der islamistischen Gruppe Hai?at Tahrir asch-Scham (HTS, ehemalig Al-

Nusra).Festgestellt wird, dass sich die Stadt römisch XXXX , Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Nordwesten

Syriens, der Heimatort des BF, derzeit nicht unter der Kontrolle der syrischen Regierung beMndet, sondern unter der

Kontrolle oppositioneller Kräfte, insbesondere der islamistischen Gruppe Hai?at Tahrir asch-Scham (HTS, ehemalig Al-

Nusra).

Bei der Erstbefragung am 18.09.2021 gab der BF als Fluchtgrund an, Syrien wegen der drohenden Einberufung zum

syrischen Militärdienst verlassen zu haben.

In seiner Einvernahme vor dem BFA am 23.11.2022 gab er abermals an, dass er Syrien verlassen habe, weil er den

Militärdienst in Syrien nicht leisten wolle. Außerdem wolle er in der Nähe seiner Familie in Europa sein.

In der Beschwerde und in der mündlichen Verhandlung brachte der BF weiters vor, dass ihm bei einer Rückkehr die

Einziehung zum Wehrdienst drohen würde. Außerdem wurde angeführt, dass als Heimatregion des BF die Stadt

Aleppo anzusehen sei und nicht XXXX (mehr dazu beweiswürdigend unter 2.2.). In der Beschwerde und in der

mündlichen Verhandlung brachte der BF weiters vor, dass ihm bei einer Rückkehr die Einziehung zum Wehrdienst

drohen würde. Außerdem wurde angeführt, dass als Heimatregion des BF die Stadt Aleppo anzusehen sei und nicht

römisch XXXX (mehr dazu beweiswürdigend unter 2.2.).

Der BF ist nicht als Regimekritiker bei den syrischen Behörden bekannt und wird nicht von ihnen gesucht. Der BF gab

zudem bei seinen Einvernahmen bei der Polizei und dem BFA niemals an, dass er oder seine Familienmitglieder

politisch tätig gewesen wären.

Der BF hat den Militärdienst der syrischen Armee noch nicht abgeleistet und keinen Einberufungsbefehl erhalten. Es

gab in Syrien keinen konkreten Versuch oder Vorfall einer Zwangsrekrutierung des BF, weder seitens der syrischen

Armee noch seitens der HTS, der Freien Syrischen Armee (FSA) oder anderer Rebellengruppen.

Etwaige Festnahmen oder konkrete Vorfälle wurden nicht geltend gemacht.

Der BF war in Syrien zu keinem Zeitpunkt einem Rekrutierungsversuch für den Militärdienst ausgesetzt. Er ist überdies

nicht als Regimekritiker bei den syrischen Behörden bekannt und wird nicht von ihnen gesucht.

Der BF wird bzw. wurde insbesondere nicht durch das syrische Regime konkret verfolgt oder bedroht. Dass er von

anderen KonOiktparteien (HTS) verfolgt oder bedroht werden würde, hat der BF zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht

und war auch sonst nicht aus den Einvernahmen oder vor dem Hintergrund der Länderberichte ersichtlich. Er führt

lediglich in der mündlichen Verhandlung an, dass er sich während seines Aufenthaltes in XXXX habe verstecken

müssen, da er Angst gehabt habe von der FSA aufgehalten und mitgenommen zu werden, was lediglich pauschal

behauptet wurde ohne konkrete Vorfälle zu schildern und sowohl vor dem Hintergrund der einschlägigen

Länderberichte als auch im Kontext zum übrigen Vorbringen des BF nicht glaubhaft ist (vgl. Beweiswürdigung 2.2.).Der

BF wird bzw. wurde insbesondere nicht durch das syrische Regime konkret verfolgt oder bedroht. Dass er von anderen

KonOiktparteien (HTS) verfolgt oder bedroht werden würde, hat der BF zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht und war

auch sonst nicht aus den Einvernahmen oder vor dem Hintergrund der Länderberichte ersichtlich. Er führt lediglich in

der mündlichen Verhandlung an, dass er sich während seines Aufenthaltes in römisch XXXX habe verstecken müssen,

da er Angst gehabt habe von der FSA aufgehalten und mitgenommen zu werden, was lediglich pauschal behauptet

wurde ohne konkrete Vorfälle zu schildern und sowohl vor dem Hintergrund der einschlägigen Länderberichte als

auch im Kontext zum übrigen Vorbringen des BF nicht glaubhaft ist vergleiche Beweiswürdigung 2.2.).

Für den BF droht keine maßgebliche Wahrscheinlichkeit, dass er bei einer Rückkehr nach Syrien in seine

Herkunftsregion, die Stadt XXXX in der gleichnamigen Provinz im Nordwesten Syriens, in die syrische Armee zum

Militärdienst zwangseinberufen wird, da die syrische Regierung keine Kontrolle über seine Herkunftsregion hat (siehe

in Folge die Länderfeststellungen unter 1.3., insbesondere die Anfragebeantwortung der Staatendokumentation

SYRIEN, Fragen des BVwG zur WehrpOicht in Gebieten außerhalb der Kontrolle der syrischen Regierung, vom

14.10.2022: „Die Syrische Regierung kann die allgemeine WehrpOicht in Gebieten, welche nicht unter ihrer Kontrolle

stehen nicht umsetzen.“). Für den BF droht keine maßgebliche Wahrscheinlichkeit, dass er bei einer Rückkehr nach

Syrien in seine Herkunftsregion, die Stadt römisch XXXX in der gleichnamigen Provinz im Nordwesten Syriens, in die

syrische Armee zum Militärdienst zwangseinberufen wird, da die syrische Regierung keine Kontrolle über seine



Herkunftsregion hat (siehe in Folge die Länderfeststellungen unter 1.3., insbesondere die Anfragebeantwortung der

Staatendokumentation SYRIEN, Fragen des BVwG zur WehrpOicht in Gebieten außerhalb der Kontrolle der syrischen

Regierung, vom 14.10.2022: „Die Syrische Regierung kann die allgemeine WehrpOicht in Gebieten, welche nicht unter

ihrer Kontrolle stehen nicht umsetzen.“).

Dem BF ist es im Falle einer Einreise über den nicht vom syrischen Regime kontrollierten Grenzübergang Bab al-Hawa

möglich, ohne mit dem syrischen Regime in Kontakt zu kommen, in seine Heimatregion bzw. Heimatort

zurückzukehren. Dem BF drohen daher weder beim Grenzübertritt in seinen Herkunftsstaat, noch bei der Weiterreise

in seine Heimatregion mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Verfolgungshandlungen seitens syrischer

Behörden.

Der BF wurde nicht von der HTS oder der FSA für den Dienst im Militär oder sonst als Kämpfer angeworben und

wurden auch keine sonstigen Rekrutierungshandlungen von der HTS oder FSA gesetzt. Im Falle seiner Rückkehr nach

Syrien in seine Herkunftsregion bzw. in seinen Heimatort ist der BF keiner asylrelevanten Verfolgung durch bewaJnete

Gruppen bzw. Milizen, wie der HTS oder FSA ausgesetzt.

Der BF hat sich in Syrien nicht politisch betätigt. Er hat weder vor seiner Ausreise aus Syrien noch während seines

Aufenthalts im Libanon oder Österreich eine oppositionelle Einstellung in einer Art und Weise zum Ausdruck gebracht,

dass er dadurch derart in das Visier des syrischen Regimes geraten sein könnte, dass ihm eine Verfolgung mit

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht.

Der BF hat in Syrien keine Straftaten begangen, aufgrund derer ihm Verfolgung droht.

Es besteht auch keine reale Gefahr, dass der BF im Falle seiner Rückkehr nach Syrien alleine wegen seiner illegalen

Ausreise einer Verfolgung unterworfen sein wird, weil ihm eine oppositionelle Gesinnung unterstellt würde.

Ebensowenig konnten konkret auf seine Familienmitglieder abgezielte Verfolgungshandlungen bzw. ein

Bekanntheitsgrad seiner Familie festgestellt werden, der ihn zum Ziel einer individuellen Verfolgung in Syrien machen

würde.

Dem BF droht bei einer Rückkehr keine Verfolgung aufgrund der Tatsache, dass er in Österreich einen Asylantrag

stellte und Rückkehrer ist.

Der BF wird weder aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe

oder der politischen Gesinnung noch aus anderen Gründen in asylrelevanter Intensität verfolgt.

1.3. Zur Lage im Herkunftsstaat des BF:

1.3.1. Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien (Version Version 9, 17.07.2023)

1. Sicherheitslage

Nordwest-Syrien

Letzte Änderung 2023-07-11 11:40

Während das Assad-Regime etwa 60 % des Landes kontrolliert, was einer Bevölkerung von rund neun Millionen

Menschen entspricht, gibt es derzeit [im Nordwesten Syriens] zwei Gebiete, die sich noch außerhalb der Kontrolle des

Regimes beMnden: Nord-Aleppo und andere Gebiete an der Grenze zur Türkei, die von der von Ankara unterstützten

Syrischen Nationalarmee (Syrian National Army, SNA) kontrolliert werden, und das Gebiet von Idlib, das von der

militanten islamistischen Gruppe Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) kontrolliert wird. Zusammen kontrollieren sie 10 % des

Landes mit einer Bevölkerung von etwa 4,4 Millionen Menschen, wobei die Daten zur Bevölkerungsanzahl je nach

zitierter Institution etwas variieren [Anm.: andere Quellen weisen den Anteil des Staatsgebiets unter der Kontrolle der

syrischen Regierung mit ca. 70 % aus, s. z.B. AA 29.3.2023] (ISPI 27.6.2023). […]

Das Gebiet unter Kontrolle von Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS)

In der nordwestlichen Provinz Idlib und den angrenzenden Teilen der Provinzen Nord-Hama und West-Aleppo beMndet

sich die letzte Hochburg der Opposition in Syrien (BBC 2.5.2023). Das Gebiet wird von dem ehemaligen al-Qaida-

Ableger Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) [Anm.: übersetzt soviel wie: Komitee zur Befreiung der Levante] beherrscht, der

nach Ansicht von Analysten einen Wandel durchläuft, um seine Herrschaft in der Provinz zu festigen (Alaraby 5.6.2023).

Das Gebiet beherbergt aber auch andere etablierte Rebellengruppen, die von der Türkei unterstützt werden (BBC



2.5.2023). HTS hat die stillschweigende Unterstützung der Türkei, die die Gruppe als Quelle der Stabilität in der Provinz

und als mäßigenden EinOuss auf die radikaleren, transnationalen dschihadistischen Gruppen in der Region betrachtet.

Durch eine Kombination aus militärischen Konfrontationen, Razzien und Festnahmen hat die HTS alle ihre früheren

Rivalen wie Hurras ad-Din und Ahrar ash-Scham eJektiv neutralisiert. Durch diese Machtkonsolidierung unterscheidet

sich das heutige Idlib deutlich von der Situation vor fünf Jahren, als dort eine große Anzahl an dschihadistischen

Gruppen um die Macht konkurrierte. HTS hat derzeit keine nennenswerten Rivalen. Die Gruppe hat Institutionen

aufgebaut und andere Gruppen davon abgehalten, AngriJe im Nordwesten zu verüben. Diese Tendenz hat sich nach

Ansicht von Experten seit dem verheerenden Erdbeben vom 6.2.2023, das Syrien und die Türkei erschütterte, noch

beschleunigt (Alaraby 5.6.2023). HTS hat neben der militärischen Kontrolle über den Großteil des verbleibenden

Oppositionsgebiets in Idlib auch lokale Verwaltungsstrukturen unter dem Namen "Errettungs-Regierung" [auch

Heilsregierung, ?uk?mat al-?inq?? as-s?r?yah/Syrian Salvation Government, SSG] aufgebaut (AA 29.3.2023).

Aufgrund des militärischen Vorrückens der Regime-Kräfte und nach Deportationen von Rebellen aus zuvor vom

Regime zurückeroberten Gebieten, ist Idlib in Nordwestsyrien seit Jahren Rückzugsgebiet vieler moderater, aber auch

radikaler, teils terroristischer Gruppen der bewaJneten Opposition geworden (AA 29.11.2021). Zehntausende radikal-

militanter Kämpfer, insb. der HTS, sind in Idlib präsent. Unter diesen beMnden sich auch zahlreiche Foreign Fighters

(Uiguren, Tschetschenen, Usbeken) (ÖB Damaskus 12.2022). Auch al-Qaida und der Islamische Staat (IS) sollen dort

Netzwerke unterhalten (KAS 4.2020). Viele IS-Kämpfer übersiedelten nach dem Fall von Raqqa 2017 nach Idlib -

großteils Ausländer, die für den Dschihad nach Syrien gekommen waren und sich nun anderen islamistischen Gruppen

wie der Nusra-Front [Jabhat al-Nusra], heute als HTS bekannt, angeschlossen haben. Meistens geschah das über

persönliche Kontakte, aber ihre Lage ist nicht abgesichert. Ausreichend Geld und die richtigen Kontaktleute

ermöglichen derartige Transfers über die Frontlinie (Zenith 11.2.2022). Laut einem Bericht des Sicherheitsrats der

Vereinten Nationen vom Februar 2023 sind neben HTS und Hurras ad-Din unter anderem auch die zentralasiatischen

Gruppierungen Khatiba at-Tawhid wal-Jihad (KTJ) - im März 2022 in Liwa Abu Ubayda umbenannt - und das Eastern

Turkistan Islamic Movement (ETIM) - auch bekannt als Turkistan Islamic Party (TIP) - in Nordwestsyrien präsent (UNSC

13.2.2023).

Im Jahr 2012 stufte Washington Jabhat an-Nusra [Anm.: nach Umorganisationen und Umbenennungen nun HTS] als

Terrororganisation ein (Alaraby 8.5.2023). Auch die Vereinten Nationen führen die HTS als terroristische Vereinigung

(AA 29.3.2023). Die Organisation versuchte, dieser Einstufung zu entgehen, indem sie 2016 ihre Loslösung von al-Qaida

ankündigte und ihren Namen mehrmals änderte, aber ihre Bemühungen waren nicht erfolgreich und die US-

Regierung führt sie weiterhin als "terroristische Vereinigung" (Alaraby 8.5.2023; vgl. CTC Sentinel 2.2023). HTS geht

gegen den IS und al-Qaida vor (COAR 28.2.2022; vgl. CTC Sentinel 2.2023) und reguliert nun die Anwesenheit

ausländischer Dschihadisten mittels Ausgabe von Identitätsausweisen für die Einwohner von Idlib, ohne welche z.B.

das Passieren von HTS-Checkpoints verunmöglicht wird. Die HTS versucht so, dem Verdacht entgegenzutreten, dass

sie das Verstecken von IS-Führern in ihren Gebieten unterstützt, und signalisiert so ihre Bereitschaft zur

Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft bei der Terrorismusbekämpfung (COAR 28.2.2022). Im Mai

2023 startete die HTS in den Provinzen Idlib und Aleppo beispielsweise eine Verhaftungskampagne gegen Hizb ut-

Tahrir (HuT) als Teil der langfristigen Strategie, andere islamistische Gruppen in den von ihr kontrollierten Gebieten zu

unterwerfen und die Streichung der HTS von internationalen Terroristenlisten zu erwirken (ACLED 8.6.2023; vgl.

Alaraby 8.5.2023). Das Vorgehen gegen radikalere, konkurrierende Gruppierungen und die Versuche der Führung, der

HTS ein gemäßigteres Image zu verpassen, führten allerdings zu Spaltungstendenzen innerhalb der verschiedenen

HTS-Fraktionen (AM 22.12.2021). […]Im Jahr 2012 stufte Washington Jabhat an-Nusra [Anm.: nach Umorganisationen

und Umbenennungen nun HTS] als Terrororganisation ein (Alaraby 8.5.2023). Auch die Vereinten Nationen führen die

HTS als terroristische Vereinigung (AA 29.3.2023). Die Organisation versuchte, dieser Einstufung zu entgehen, indem

sie 2016 ihre Loslösung von al-Qaida ankündigte und ihren Namen mehrmals änderte, aber ihre Bemühungen waren

nicht erfolgreich und die US-Regierung führt sie weiterhin als "terroristische Vereinigung" (Alaraby 8.5.2023; vergleiche

CTC Sentinel 2.2023). HTS geht gegen den IS und al-Qaida vor (COAR 28.2.2022; vergleiche CTC Sentinel 2.2023) und

reguliert nun die Anwesenheit ausländischer Dschihadisten mittels Ausgabe von Identitätsausweisen für die Einwohner

von Idlib, ohne welche z.B. das Passieren von HTS-Checkpoints verunmöglicht wird. Die HTS versucht so, dem Verdacht

entgegenzutreten, dass sie das Verstecken von IS-Führern in ihren Gebieten unterstützt, und signalisiert so ihre

Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft bei der Terrorismusbekämpfung (COAR

28.2.2022). Im Mai 2023 startete die HTS in den Provinzen Idlib und Aleppo beispielsweise eine Verhaftungskampagne



gegen Hizb ut-Tahrir (HuT) als Teil der langfristigen Strategie, andere islamistische Gruppen in den von ihr

kontrollierten Gebieten zu unterwerfen und die Streichung der HTS von internationalen Terroristenlisten zu erwirken

(ACLED 8.6.2023; vergleiche Alaraby 8.5.2023). Das Vorgehen gegen radikalere, konkurrierende Gruppierungen und die

Versuche der Führung, der HTS ein gemäßigteres Image zu verpassen, führten allerdings zu Spaltungstendenzen

innerhalb der verschiedenen HTS-Fraktionen (AM 22.12.2021). […]

Konfliktverlauf im Gebiet

Im Jahr 2015 verlor die syrische Regierung die Kontrolle über Idlib und diverse rivalisierende oppositionelle

Gruppierungen übernahmen die Macht (BBC 18.2.2020), wobei die Freie Syrische Armee (FSA) manche Teile der

Provinz schon 2012 erobert hatte (KAS 4.2020). Während die syrische Regierung die gesamte Provinz zurückerobern

will, versucht Ankara zu verhindern, dass Idlib an Damaskus fällt, und daraufhin noch mehr Syrer in die Türkei Oüchten

(ORF 14.3.2021; vgl. Alaraby 25.1.2023). Die Türkei hat die HTS als terroristische Organisation eingestuft, doch hat sie

die Rebellengruppe in den letzten Jahren nicht aktiv daran gehindert, die Verwaltungsmacht in Idlib zu übernehmen

(USCIRF 11.2022). Im Mai 2017 einigten sich Russland, Iran und die Türkei im Rahmen der Astana-Verhandlungen auf

die Errichtung vier sogenannter Deeskalationszonen (DEZ) in Syrien (KAS 6.2020), wobei Idlib Teil einer DEZ wurde, die

sich von den nordöstlichen Bergen Latakias bis zu den nordwestlichen Vororten von Aleppo erstreckt und sowohl

durch Hama als auch durch Idlib verläuft (SOHR 2.12.2022). Gemeint waren damit kampJreie Räume, in denen

Zivilisten vor AngriJen geschützt sein sollten (KAS 6.2020; vgl. SD 18.8.2019). Gemäß der Übereinkunft von Astana

rückte die türkische Armee im Oktober 2017 in die DEZ Idlib ein und errichtete Beobachtungsposten zur Überwachung

der WaJenruhe. Ankara hatte sich in Astana verpOichtet, die Rebellen zu entwaJnen und den freien Verkehr auf den

Fernstraßen M4 und M5 zu gewährleisten. Im Gegenzug hatten Moskau und Damaskus zugesichert, die Provinz nicht

anzugreifen. Zusagen, die letztlich keine Seite einhielt. Die syrische Regierung führte im Zeitraum 2018-2020

OJensiven in Idlib durch, die zur Flucht von rund einer Million Menschen führten (KAS 6.2020).Im Jahr 2015 verlor die

syrische Regierung die Kontrolle über Idlib und diverse rivalisierende oppositionelle Gruppierungen übernahmen die

Macht (BBC 18.2.2020), wobei die Freie Syrische Armee (FSA) manche Teile der Provinz schon 2012 erobert hatte (KAS

4.2020). Während die syrische Regierung die gesamte Provinz zurückerobern will, versucht Ankara zu verhindern, dass

Idlib an Damaskus fällt, und daraufhin noch mehr Syrer in die Türkei Oüchten (ORF 14.3.2021; vergleiche Alaraby

25.1.2023). Die Türkei hat die HTS als terroristische Organisation eingestuft, doch hat sie die Rebellengruppe in den

letzten Jahren nicht aktiv daran gehindert, die Verwaltungsmacht in Idlib zu übernehmen (USCIRF 11.2022). Im Mai

2017 einigten sich Russland, Iran und die Türkei im Rahmen der Astana-Verhandlungen auf die Errichtung vier

sogenannter Deeskalationszonen (DEZ) in Syrien (KAS 6.2020), wobei Idlib Teil einer DEZ wurde, die sich von den

nordöstlichen Bergen Latakias bis zu den nordwestlichen Vororten von Aleppo erstreckt und sowohl durch Hama als

auch durch Idlib verläuft (SOHR 2.12.2022). Gemeint waren damit kampJreie Räume, in denen Zivilisten vor AngriJen

geschützt sein sollten (KAS 6.2020; vergleiche SD 18.8.2019). Gemäß der Übereinkunft von Astana rückte die türkische

Armee im Oktober 2017 in die DEZ Idlib ein und errichtete Beobachtungsposten zur Überwachung der WaJenruhe.

Ankara hatte sich in Astana verpOichtet, die Rebellen zu entwaJnen und den freien Verkehr auf den Fernstraßen M4

und M5 zu gewährleisten. Im Gegenzug hatten Moskau und Damaskus zugesichert, die Provinz nicht anzugreifen.

Zusagen, die letztlich keine Seite einhielt. Die syrische Regierung führte im Zeitraum 2018-2020 OJensiven in Idlib

durch, die zur Flucht von rund einer Million Menschen führten (KAS 6.2020).

Das syrische Regime hat den Wunsch geäußert, die Provinz zurückzuerobern, doch seit einer OJensive im März 2020,

die mit einer für die syrische Regierung katastrophalen Niederlage gegen die Türkei endete, hat das Gebiet den

Besitzer nicht mehr gewechselt (Alaraby 5.6.2023). Im März 2020 vermittelten Russland und die Türkei einen

WaJenstillstand, um einen Vorstoß der Regierung zur Rückeroberung von Idlib zu stoppen (BBC 26.6.2023). Die

vereinbarte WaJenruhe in der DEZ Idlib wurde weitestgehend eingehalten (AA 29.3.2023), sie führte zu einer längeren

Pause in der Gewalt, aber sporadische Zusammenstöße, LuftangriJe und Beschuss gehen weiter (BBC 26.6.2023). Der

Konflikt ist derzeit weitgehend eingefroren, auch wenn es immer wieder zu Kämpfen kommt (AJ 15.3.2023).

Insbesondere im Süden der DEZ kommt es unverändert regelmäßig zu Kampfhandlungen zwischen Einheiten des

Regimes und seiner Verbündeten und regimefeindlichen bewaJneten Oppositionsgruppen (AA 29.3.2023; vgl. UNSC

20.4.2023), inklusive schwerer ArtillerieangriJe durch das syrische Regime und Luftschläge der russischen LuftwaJe

(AA 29.3.2023; vgl. USDOS 20.3.2023). In der Region ist es beispielsweise im November (SOHR 2.12.2022) und

Dezember 2022 (CC 1.5.2023) sowie Juni 2023 (Reuters 25.6.2023) zu einer spürbaren Eskalation der Militäroperationen



durch russische und regimetreue Kräfte und den ihnen nahestehenden Milizen gekommen (CC 1.5.2023, SOHR

2.12.2022, Reuters 25.6.2023), einschließlich des täglichen Bombardements mit Dutzenden von Raketen und

Artilleriegranaten und russischen LuftangriJen, die alle zu erheblichen menschlichen Verlusten und Sachschäden

geführt haben (SOHR 2.12.2022). Die syrischen Weißhelme meldeten Ende 2022, dass sie im Laufe des Jahres auf mehr

als 800 AngriJe des Assad-Regimes, russischer Streitkräfte und verbündeter Milizen im Nordwesten Syriens reagiert

haben. Dabei wurden 165 Personen, darunter 55 Kinder und 14 Frauen, bei LuftangriJen sowie Artillerie- und

RaketenangriJen auf mehr als 200 öJentliche Einrichtungen, darunter Wohnhäuser, landwirtschaftliche Felder,

öJentliche Gebäude, Märkte, Schulen und ein Krankenhaus, getötet (USDOS 20.3.2023). Die HTS-Kämpfer greifen die

Regierungskräfte dagegen vor allem mit Flugabwehrgeschossen an und sind hauptsächlich mit Maschinengewehren

und Panzerfäusten ausgerüstet (Wilson 13.7.2022). Die Miliz hat jedoch auch improvisierte Sprengsätze gegen Assads

Streitkräfte gelegt (Wilson 13.7.2022) und Selbstmordattentäter eingesetzt (Wilson 13.7.2022; vgl. CC

1.5.2023).Insbesondere im Süden der DEZ kommt es unverändert regelmäßig zu Kampfhandlungen zwischen Einheiten

des Regimes und seiner Verbündeten und regimefeindlichen bewaJneten Oppositionsgruppen (AA 29.3.2023;

vergleiche UNSC 20.4.2023), inklusive schwerer ArtillerieangriJe durch das syrische Regime und Luftschläge der

russischen LuftwaJe (AA 29.3.2023; vergleiche USDOS 20.3.2023). In der Region ist es beispielsweise im November

(SOHR 2.12.2022) und Dezember 2022 (CC 1.5.2023) sowie Juni 2023 (Reuters 25.6.2023) zu einer spürbaren Eskalation

der Militäroperationen durch russische und regimetreue Kräfte und den ihnen nahestehenden Milizen gekommen (CC

1.5.2023, SOHR 2.12.2022, Reuters 25.6.2023), einschließlich des täglichen Bombardements mit Dutzenden von

Raketen und Artilleriegranaten und russischen LuftangriJen, die alle zu erheblichen menschlichen Verlusten und

Sachschäden geführt haben (SOHR 2.12.2022). Die syrischen Weißhelme meldeten Ende 2022, dass sie im Laufe des

Jahres auf mehr als 800 AngriJe des Assad-Regimes, russischer Streitkräfte und verbündeter Milizen im Nordwesten

Syriens reagiert haben. Dabei wurden 165 Personen, darunter 55 Kinder und 14 Frauen, bei LuftangriJen sowie

Artillerie- und RaketenangriJen auf mehr als 200 öJentliche Einrichtungen, darunter Wohnhäuser, landwirtschaftliche

Felder, öJentliche Gebäude, Märkte, Schulen und ein Krankenhaus, getötet (USDOS 20.3.2023). Die HTS-Kämpfer

greifen die Regierungskräfte dagegen vor allem mit Flugabwehrgeschossen an und sind hauptsächlich mit

Maschinengewehren und Panzerfäusten ausgerüstet (Wilson 13.7.2022). Die Miliz hat jedoch auch improvisierte

Sprengsätze gegen Assads Streitkräfte gelegt (Wilson 13.7.2022) und Selbstmordattentäter eingesetzt (Wilson

13.7.2022; vergleiche CC 1.5.2023).

Zwar rechtfertigt insbesondere das syrische Regime sein militärisches Vorgehen als Einsatz gegen terroristische

Akteure. Ziele der AngriJe des Regimes und seiner Verbündeten bleiben jedoch neben Stellungen der bewaJneten

Opposition (AA 29.3.2023) nicht zuletzt die zivile Infrastruktur in den Zielgebieten, darunter auch für die humanitäre

Versorgung kritische Einrichtungen (AA 29.3.2023; vgl. HRW 12.1.2023). Diese wurden teilweise mit Präzisionsraketen

und zielgenauen WaJensystemen von Kamp]ugzeugen unter Beschuss genommen. In ihrem Bericht vom September

2022 dokumentiert die vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC) eingerichtete internationale

unabhängige Untersuchungskommission zur Menschenrechtslage in Syrien (CoI=Commission of Inquiry) acht AngriJe,

u.a. auf eine Wasserstation, mit insgesamt 39 getöteten oder verletzten Zivilpersonen (AA 29.3.2023). Im November

2022 dokumentierte die CoI den Einsatz von Streumunition durch die Regierungskräfte in einem dicht besiedelten

Flüchtlingslager in Idlib, wodurch mindestens sieben Zivilisten getötet wurden. Die CoI sieht zudem begründeten

Anlass zu der Annahme, dass HTS-Mitglieder Menschen weiterhin willkürlich ihrer Freiheit beraubten und einige von

ihnen in Isolationshaft und andere in einer Weise festhielten, die einem erzwungenen Verschwinden gleichkam.

Darüber hinaus haben HTS-Mitglieder möglicherweise die Kriegsverbrechen der Folter und grausamen Behandlung

sowie der Verhängung von Strafen ohne vorheriges Urteil eines regulär konstituierten Gerichts begangen (UNHRC

7.2.2023).Zwar rechtfertigt insbesondere das syrische Regime sein militärisches Vorgehen als Einsatz gegen

terroristische Akteure. Ziele der AngriJe des Regimes und seiner Verbündeten bleiben jedoch neben Stellungen der

bewaJneten Opposition (AA 29.3.2023) nicht zuletzt die zivile Infrastruktur in den Zielgebieten, darunter auch für die

humanitäre Versorgung kritische Einrichtungen (AA 29.3.2023; vergleiche HRW 12.1.2023). Diese wurden teilweise mit

Präzisionsraketen und zielgenauen WaJensystemen von Kamp]ugzeugen unter Beschuss genommen. In ihrem

Bericht vom September 2022 dokumentiert die vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC) eingerichtete

internationale unabhängige Untersuchungskommission zur Menschenrechtslage in Syrien (CoI=Commission of Inquiry)

acht AngriJe, u.a. auf eine Wasserstation, mit insgesamt 39 getöteten oder verletzten Zivilpersonen (AA 29.3.2023). Im

November 2022 dokumentierte die CoI den Einsatz von Streumunition durch die Regierungskräfte in einem dicht



besiedelten Flüchtlingslager in Idlib, wodurch mindestens sieben Zivilisten getötet wurden. Die CoI sieht zudem

begründeten Anlass zu der Annahme, dass HTS-Mitglieder Menschen weiterhin willkürlich ihrer Freiheit beraubten und

einige von ihnen in Isolationshaft und andere in einer Weise festhielten, die einem erzwungenen Verschwinden

gleichkam. Darüber hinaus haben HTS-Mitglieder möglicherweise die Kriegsverbrechen der Folter und grausamen

Behandlung sowie der Verhängung von Strafen ohne vorheriges Urteil eines regulär konstituierten Gerichts begangen

(UNHRC 7.2.2023).

Im Februar 2023 wurde die Region von verheerenden Erdbeben heimgesucht, bei denen Tausende von Menschen ums

Leben kamen [Anm.: s. Karte des betroJenen Gebiets samt Gebietskontrolle unten] (AJ 15.3.2023). Daraufhin wurde in

Nordsyrien ein signiMkanter, wenn auch zeitlich begrenzter, Rückgang der Kampfhandlungen verzeichnet (CC

12.6.2023; vgl. UNSC 20.4.2023). Der gegenseitige Beschuss und begrenzte Zusammenstöße zwischen nicht-staatlichen

bewaJneten Gruppen, der syrischen Regierung und regierungsnahen Kräften über die Front hinweg im Nordwesten

der Arabischen Republik Syrien hielten jedoch an, wobei es in einigen Fällen zu Opfern unter der Zivilbevölkerung kam

(UNSC 20.4.2023). Auch im Juni 2023 wurde ein Wiederau]ammen der Kampfhandlungen zwischen Regierungskräften

und Rebellengruppen in den Provinzen Aleppo und Idlib vermeldet (NPA 2.7.2023; vgl. AN 28.6.2023). […]Im Februar

2023 wurde die Region von verheerenden Erdbeben heimgesucht, bei denen Tausende von Menschen ums Leben

kamen [Anm.: s. Karte des betroJenen Gebiets samt Gebietskontrolle unten] (AJ 15.3.2023). Daraufhin wurde in

Nordsyrien ein signiMkanter, wenn auch zeitlich begrenzter, Rückgang der Kampfhandlungen verzeichnet (CC

12.6.2023; vergleiche UNSC 20.4.2023). Der gegenseitige Beschuss und begrenzte Zusammenstöße zwischen nicht-

staatlichen bewaJneten Gruppen, der syrischen Regierung und regierungsnahen Kräften über die Front hinweg im

Nordwesten der Arabischen Republik Syrien hielten jedoch an, wobei es in einigen Fällen zu Opfern unter der

Zivilbevölkerung kam (UNSC 20.4.2023). Auch im Juni 2023 wurde ein Wiederau]ammen der Kampfhandlungen

zwischen Regierungskräften und Rebellengruppen in den Provinzen Aleppo und Idlib vermeldet (NPA 2.7.2023;

vergleiche AN 28.6.2023). […]

Die Gebiete unter Kontrolle der Türkei und Türkei-naher Milizen

Die Opposition im Nordwesten Syriens ist in zwei große Gruppen/Bündnisse gespalten: HTS im Gouvernement Idlib

und die von der Türkei unterstützte SNA im Gouvernement Aleppo. Die SNA setzt sich in erster Linie aus ehemaligen

Gruppen der FSA zusammen, hat sich jedoch zu einer gespaltenen Organisation mit zahlreichen Fraktionen entwickelt,

die zu internen Kämpfen neigen (CC 1.5.2023). Die SNA ist auf dem Papier die Streitkraft der syrischen

Übergangsregierung (SIG), die rund 2,3 Millionen Syrer regiert. In Wirklichkeit ist die SNA allerdings keine einheitliche

Truppe, sondern setzt sich aus verschiedenen Fraktionen zusammen, die unterschiedliche Legionen bilden und nicht

unbedingt der Führung des Verteidigungsministers der SIG folgen (Forbes 22.10.2022). Eine hochrangige syrische

Oppositionsquelle in Afrîn sagte, dass innerhalb der SNA strukturelle Probleme bestehen, seit die von der Türkei

unterstützten Kräfte das Gebiet 2018 von kurdischen Kräften erobert haben (MEE 15.10.2022) und es wird von

internen Kämpfen der SNA-Fraktionen berichtet (MEE 25.10.2022). Trotz der internen Streitigkeiten operieren die SIG-

Verwaltungen und die bewaJneten Gruppen innerhalb der SNA innerhalb der von Ankara vorgegebenen Grenzen

(Forbes 22.10.2022; vgl. Brookings 27.1.2023). Die Anwesenheit der Türkei bringt ein gewisses Maß an Stabilität, aber

ihre Abhängigkeit von undisziplinierten lokalen Vertretern, ihre Unfähigkeit, die Fraktionsbildung unter den Dutzenden

von bewaJneten Gruppen, die mit der SNA verbunden sind, zu überwinden, und ihre Duldung des Missbrauchs und

der Ausbeutung der Zivilbevölkerung haben dazu geführt, dass ihre Kontrollzone die am wenigsten sichere und am

brutalsten regierte im Norden Syriens ist (Brookings 27.1.2023). Die Opposition im Nordwesten Syriens ist in zwei

große Gruppen/Bündnisse gespalten: HTS im Gouvernement Idlib und die von der Türkei unterstützte SNA im

Gouvernement Aleppo. Die SNA setzt sich in erster Linie aus ehemaligen Gruppen der FSA zusammen, hat sich jedoch

zu einer gespaltenen Organisation mit zahlreichen Fraktionen entwickelt, die zu internen Kämpfen neigen (CC

1.5.2023). Die SNA ist auf dem Papier die Streitkraft der syrischen Übergangsregierung (SIG), die rund 2,3 Millionen

Syrer regiert. In Wirklichkeit ist die SNA allerdings keine einheitliche Truppe, sondern setzt sich aus verschiedenen

Fraktionen zusammen, die unterschiedliche Legionen bilden und nicht unbedingt der Führung des

Verteidigungsministers der SIG folgen (Forbes 22.10.2022). Eine hochrangige syrische Oppositionsquelle in Afrîn sagte,

dass innerhalb der SNA strukturelle Probleme bestehen, seit die von der Türkei unterstützten Kräfte das Gebiet 2018

von kurdischen Kräften erobert haben (MEE 15.10.2022) und es wird von internen Kämpfen der SNA-Fraktionen

berichtet (MEE 25.10.2022). Trotz der internen Streitigkeiten operieren die SIG-Verwaltungen und die bewaJneten



Gruppen innerhalb der SNA innerhalb der von Ankara vorgegebenen Grenzen (Forbes 22.10.2022; vergleiche

Brookings 27.1.2023). Die Anwesenheit der Türkei bringt ein gewisses Maß an Stabilität, aber ihre Abhängigkeit von

undisziplinierten lokalen Vertretern, ihre Unfähigkeit, die Fraktionsbildung unter den Dutzenden von bewaJneten

Gruppen, die mit der SNA verbunden sind, zu überwinden, und ihre Duldung des Missbrauchs und der Ausbeutung der

Zivilbevölkerung haben dazu geführt, dass ihre Kontrollzone die am wenigsten sichere und am brutalsten regierte im

Norden Syriens ist (Brookings 27.1.2023).

Die Lage in den von der Türkei und Türkei-nahen Milizen, darunter der Syrischen Nationalarmee (SNA, vormals "Freie

Syrische Armee"), kontrollierten Gebieten im Norden um die Städte Afrîn und Jarabulus im Norden des

Gouvernements Aleppo bleibt instabil. Auch kam es dort immer wieder zu teils umfangreichen Kampfhandlungen,

insbesondere zwischen Türkei-nahen Milizen und der HTS einerseits, sowie Türkei-nahen Milizen, der kurdischen YPG

(Yekîneyên Parastina Gel) und in der Region eingesetzten Truppen des Regimes andererseits. Durch den Beschuss

eines Marktplatzes in der türkisch kontrollierten Stadt al-Bab (Gouvernement Aleppo) durch Regimetruppen wurden

etwa im August 2022 mindestens 20 Zivilpersonen getötet und rund 40 verletzt. Anfang Oktober 2022 rückte HTS aus

dem Nordwesten auf die Stadt Afrîn und Umgebung vor, nachdem es innerhalb der SNA nach dem Mord an einem

zivilgesellschaftlichen Aktivisten zu teils gewalttätigen internen Auseinandersetzungen kam (AA 29.3.2023). Die

Auseinandersetzungen standen dabei im Zusammenhang mit dem lukrativen und weitverbreiteten Drogenhandel in

Syrien sowie konkurrierenden Interessen verschiedener Brigaden innerhalb der SNA (TWI 19.10.2022). Dies war der

erste größere Gebietsaustausch zwischen den Kriegsparteien seit zwei Jahren (Forbes 22.10.2022). Nach rund zwei

Wochen zogen sich die Kämpfer der HTS wieder aus Afrîn zurück (MEE 25.10.2022).

Um die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung durch die Kämpfe der SNA zu verringern, haben viele lokale

Versammlungen und die örtliche Polizei versucht, Maßnahmen zu ergreifen, um die Gruppen daran zu hindern, mit

automatischen oder schweren WaJen in die Städte einzudringen. Dennoch werden zivile Gebiete bei

Zusammenstößen zwischen den Gruppen immer noch schwer getroJen und die häuMgen Zusammenstöße zwischen

den SNA-Gruppen, die in Gebieten wie Afrin, Jarabulus und Tal Abyad operieren, haben auch zu Opfern unter der

Zivilbevölkerung geführt (MEE 25.10.2022). Im Norden Aleppos kommt es weiterhin zu AngriJen auf Zivilisten. Die CoI

des UN-Menschenrechtsrats dokumentierte im zweiten Halbjahr 2022 fünf AngriJe, die 60 Todesopfer forderten. Trotz

eines oJensichtlichen Rückgangs der AngriJe mit improvisierten Sprengsätzen in diesem Zeitraum wurden Zivilisten

bei BodenangriJen getötet oder verletzt, auch in ihren Häusern in einem Vertriebenenlager oder auf öJentlichen

Märkten. Dem Untersuchungsbericht für das zweite Halbjahr 2022 zufolge hat die CoI des UN-Menschenrechtsrats

begründeten Anlass zu der Annahme, dass Mitglieder der SNA weiterhin willkürlich Personen der Freiheit beraubten

und Gefangene ohne Kontakt zur Außenwelt und einige in einer Weise festhielten, die einem Verschwindenlassen

gleichkam. SNA-Mitglieder haben auch weiterhin Folter, einschließlich Vergewaltigung, und grausame Behandlung,

Mord, Geiselnahme sowie Plünderung begangen, die allesamt als separate Kriegsverbrechen gelten können (UNHRC

7.2.2023). Nach Angaben der NGO Syrians for Truth and Justice (STJ) begehen SNA-Fraktionen ungestraft und

unbehelligt vom türkischen Militär, das sie unterstützt und eine eJektive Kontrolle in der Region ausübt, wiederholt

und systematisch Verstöße. Seit 2018 haben mehrer
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